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1. Allgemeines

1.1 Geltungsbereich und Zweck der Bedingungen

Diese Bedingungen regeln die Einrichtung und den Betrieb von Brandmeldeanlagen mit 
direktem Anschluss an die Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen der Rettungs- und 
Feuerwehrleitstelle des Landkreises Verden. Sie gelten für Neuanlagen sowie für Erweite-
rungen und Änderungen bestehender Anlagen. 

Einheitliche Vorgaben zum Aufbau der Brandmeldeanlagen sowie zur Ausführung und 
Anordnung ihrer Bestandteile sollen den Feuerwehren im Landkreis Verden trotz der Viel-
zahl der in ihrem Zuständigkeitsgebiet vorhandenen Objekte sowie unterschiedlichen 
Anlagen eine schnelle Orientierung im jeweiligen Objekt und ein effektives Eingreifen 
ermöglichen.

Der Betreiber der Brandmeldeanlage hat den Anschluss der Brandmeldeanlage an die 
Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen des Landkreises Verden rechtzeitig schriftlich 
beim Ordnungsamt des Landkreises Verden zu beantragen. Mit dem Antrag erkennt der 
Betreiber der Brandmeldeanlage diese Bedingungen einschl. der Anlagen verbindlich an 
und verpflichtet sich zu deren Einhaltung. 

1.2 Allgemeine Anforderungen an Brandmeldeanlagen

Bei der Errichtung der Brandmeldeanlage sind die Vorschriften der Anlage 1 zu beachten, 
insbesondere

- VDE 0100 
- DIN VDE 0833 Teil 1 u. 2 
- DIN EN 54 
- DIN 14 661 
- DIN 14 675 
- (VdS 2095) 

Sollten Anlagen oder Anlagenteile, die nicht diesen Vorschriften entsprechen, ein höheres 
technisches Sicherheitsniveau haben als in den Vorschriften angegeben, ist die 
Anwendung im Einzelfall mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises Verden 
abzustimmen.

Die VdS-Richtlinie 2095 der VdS Schadenverhütung GmbH können Anwendung finden. Die 
Brandmeldeanlage muss dann von VdS-anerkannten Errichterfirmen mit Fachkräften 
entsprechend errichtet werden, um die VDS Anerkennung zu bekommen. 

Sofern die DIN/VDE- und VdS-Bestimmungen voneinander abweichen, gelten die Bestim-
mungen der DIN/VDE als Mindestanforderungen. 

1.3 Zugang zum Objekt im Alarmierungsfall

Der Feuerwehr ist bei ihrem Eintreffen der gewaltlose Zugang zur Brandmeldezentrale und 
ggf. der Parallelanzeige sowie zum Sicherungsbereich der Brandmeldeanlage zu 
ermöglichen.

In Absprache mit der Feuerwehr ist ein Feuerwehrschlüsselkasten zu installieren, wenn 
andere Möglichkeiten des jederzeitigen gewaltlosen Zugangs nicht gegeben sind. Objekt-
schlüssel werden von der Feuerwehr nicht angenommen. Eventuelle Vereinbarungen sind 
mit der für den abwehrenden Brandschutz zuständigen Stadt/Gemeinde zu schließen. 
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1.4 Feuerwehrzugang/Anlaufpunkt für die Feuerwehr

Übertragungseinrichtungen (Hauptmelder), Brandmeldezentrale, Parallelanzeigen, Feuer-
wehrbedienfeld sowie Brandmelderlagepläne (Laufkarten) müssen leicht zugänglich und 
räumlich als Einheit in unmittelbarer Nähe des Feuerwehrzugangs installiert sein. 

Der Feuerwehrzugang ist außerhalb des Objekts mit einer Blitzleuchte zu kennzeichnen. 

Feuerwehrzugang (Lage FSK, FSE) und Anlaufpunkt für die Feuerwehr sind mit dem 
Brandschutzprüfer bereits in der Planungsphase abzustimmen. 

2. Übertragungseinrichtung für Brandmeldungen

Der Landkreis Verden unterhält eine Übertragungsanlage, an die Übertragungseinrich-
tungen für Brandmeldeanlagen angeschlossen werden können. Der Betrieb der 
Übertragungsanlage des Landkreises Verden ist der Firma Bosch-Telecom als 
Konzessionär übertragen. Der Anschluss einer Übertragungseinrichtung an die 
Übertragungsanlage erfolgt auf Antrag. 

Die Übertragungseinrichtung wird vom Konzessionär der Übertragungsanlage eingerichtet 
und gewartet. Sie bleibt dessen Eigentum. Störungen der Übertragungseinrichtung sowie 
im Mietleitungsnetz der Deutschen Telecom AG werden dem Konzessionär umgehend 
gemeldet, sofern sie bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle angezeigt werden. Der 
Konzessionär wird die Fehlerbeseitigung unverzüglich einleiten. 

Die Nummer der Übertragungseinrichtung (die Vergabe erfolgt durch den Konzessionär) ist 
gut lesbar am Gehäuse des Hauptmelders der Übertragungseinrichtung anzubringen. 

Für die Aufschaltung der Übertragungseinrichtung muss der vollständig ausgefüllte Antrag 
mit allen Angaben über die Brandmeldeanlage rechtsgültig unterschrieben, mindestens
acht Wochen vor dem geplanten Anschlusstermin, beim Landkreis Verden vorliegen.

3. Brandmeldezentrale

Die Weiterleitung von Gefahren- und Störungsmeldungen hat gem. DIN VDE 0833 Teil 1 
(Ziff. 3.8.7) zu erfolgen. Hierbei ist Folgendes zu beachten: 

a) Die Übermittlung von Gefahrenmeldungen aus der Brandmeldeanlage an die Übertra-
gungsanlage des Landkreises Verden darf grundsätzlich nur über Primärleitung (Stand-
leitung) oder redundante Übertragungssysteme nach DIN 14 675 erfolgen. Für Objekte 
im Radius von 5 Km um die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle des Landkreises Verden 
ist grundsätzlich eine Primärleitung (Standleitung) vorzusehen. 

b Störungsmeldungen innerhalb der jeweiligen Brandmeldeanlage werden von der 
Rettungs- und Fe

)
  uerwehrleitstelle nicht entgegengenommen. Sie müssen jedoch 

randmeldezentrale ist ein Schild mit folgendem Text (z. B. für Wartungsarbeiten) 

„Übertragungseinrichtung abgeschaltet!

- mindestens als Sammelanzeige - an eine beauftragte Stelle weitergeleitet werden,
wenn sich die Anzeige und Betätigungseinrichtungen in nicht durch eingewiesene 
Personen ständig besetzten Räume befinden (z. B. Pförtnerloge). Störungen sind 
umgehend zu beseitigen. 

An der B
vorzuhalten.

   Bei Alarm Feuerwehrruf 112 wählen!“ 
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4. Feuerwehrbedienfeld

euerwehrbedienfeldes ist verbindlich vorgeschrieben. Die 
chließung für das Feuerwehrbedienfeld ist vom Betreiber vorzuhalten. Der Halbzylinder 

Die Installation eines F
S
muss eine Unterschließung des Generalschließsystems aufweisen. 

5. Brandmelder

nd Installation von Brandmeldern hat nach den Bestimmungen der in 
nlage 1 genannten Regelwerken zu erfolgen. 

Die Auswahl u
A

6. Anschluss von Brandschutzeinrichtungen

Sofern Sprinkleranlagen oder sonstige orts
O
Anlage 1 genannten Regelwerke anzuschließen. Einzelheiten sind mit dem 
Brandschutzprüfer abzusprechen. 

7.

feste, automatische Löschanlagen in einem 
bjekt mit Brandmeldeanlage installiert sind, sind diese nach den Bestimmungen der in 

hrOrientierungshilfen für die Feuerwe

7.1 Brandmelderlagepläne (s. Anlage 2)

Je Meldergruppe ist ein Brandmelderl
B
das Format DIN A3 nicht überschreiten. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen sind die 
Karten zu laminieren sowie ggf. mit Kartenreitern auszustatten. 

7.2

ageplan gut sichtbar und stets griffbereit an der 
randmeldezentrale bzw. Parallelanzeige zu hinterlegen. Brandmelderlagepläne dürfen 

Feuerwehrpläne, Alarm- und Einsatzpläne

Für die bauliche Anlage sind Feuerwehrplän
B
der Brandmeldeanlage (s. Ziff. 8) in fünffacher Ausfertigung zu übergeben. 

Der Betreiber der Brandmeldeanlage ist verpflichtet, alle betrieblichen Änder
s
mitzuteilen und den Feuerwehrplan fortzuschreiben. 

Die Feuerwehrpläne sind die Grundlage zur Erarbeitu
§
Stadt/Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Brandmeldeanlage 
unverzüglich aufgestellt werden. 

8.

e nach DIN 14095 aufzustellen und dem 
randschutzprüfer zunächst in einfacher Ausfertigung zur Prüfung und bis zur Abnahme 

ungen, die 
ich auf den Feuerwehrplan auswirken können, unverzüglich dem Brandschutzprüfer 

ng der Alarm- und Einsatzpläne gem. 
 2 Abs. 1 Ziff. 4 des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG), die von der 

durch die Feuerwehr und den BrandschutzprüferAbnahme der Brandmeldeanlage 

it an 
ie Übertragungsanlage des Landkreises Verden erfolgt eine Abnahme durch die örtlich 

inem Vorlauf von 14 Tagen durch den Konzessionär der Übertragungsanlage mitgeteilt. Der 

e müssen der Antragsteller und der Errichter der Brandmeldeanlage bzw. ein 
eichnungs- und weisungsbefugter Vertreter anwesend sein. 

Vor dem Anschluss der Brandmeldeanlage an die Übertragungseinrichtung und som
d
zuständige Feuerwehr und den Brandschutzprüfer im Beisein des Konzessionärs. 

Der Termin für die Abnahme wird der zuständigen Feuerwehr und dem Brandschutzprüfer mit 
e
Betreiber bzw. der Errichter der Brandmeldeanlage hat den Konzessionär daher rechtzeitig 
zu informieren! 

Bei der Abnahm
z
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Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen dem Brandschutzprü

 ! Durch den Errichter der Brandmeldeanlage: 

fer übergeben werden: 

Fachbauleiterbescheinigung mit der verbindlichen Erklärung, dass die 
 Regelwerten durch Fachleute installiert 

tervordruck des 

 den Betreiber der Brandmeldeanlage: 
achweis der Wartung der Brandmeldeanlage (z. B. Kopie des Wartungsvertrages), 

ndmeldeanlage angeschlossen sind, die 

9.

Brandmeldeanlage nach den jeweils gültigen
wurde oder Kopie des Installationsattestes zur Brandmeldeanlage (Mus
VdS)

 ! Durch
N
sofern automatische Löschanlagen an die Bra
Fachbauleiterbescheinigung des Errichters der Löschanlage bzw. des 
Installationsattestes zur Löschanlage, 
Feuerwehrplan in fünffacher Ausfertigung 

 Bei der Abnahme durch die Feuerwehr und den Brandschutzprüfer wird vorausgesetzt und 
unterstellt, dass die Brandmeldeanlage den in Anlage 1 genannten Regelwerken sowie den 
Angaben in der Fachbauleiterbescheinigung oder im Installationsattest entspricht. Die 
Abnahme durch die Feuerwehr und die stichprobenartige Prüfung durch den Brandschutz-
prüfer sind keine Bestätigung der fachgerechten Installation der Brandmeldeanlage. 

Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt. 

Wartung/Inspektion der Brandmeldeanlage

Die vorgeschriebenen Wartungen und Inspe
z
zu hinterlegen. 

Es ist ein Wartu
e
Projektierung ist der Landkreis Verden ermächtigt, die Brandmeldeanlage auf Kosten des 
Betreibers überprüfen zu lassen. 

Sofern im Rahmen der Wartung B
B
bereiche während der Dauer der Abschaltung anderweitig (z. B. durch Aufsichtspersonal) 
überwacht werden. Sofern im Rahmen der Wartung die Übertragungseinrichtung durch d
Brandmeldezentrale nicht mehr angesteuert werden kann, ist die Anzeige der Brandmelde
zentrale ständig zu beobachten und die Übermittlung eines Alarms zur Rettungs- und 
Feuerwehrleitstelle auf eine andere Art (z. B. manuelle Auslösung der Übertragungseinrich-
tung oder Fernsprecher) sicherzustellen. Sofern Arbeiten an der Brandmeldeanlage ein
Auslösen oder Abschalten der Übertragungseinrichtung erforderlich machen, ist das in 
Anlage 3 beschriebene Verfahren zu beachten. 

10.

ktionen sind fortlaufend in einem Betriebsbuch 
u dokumentieren. Das Betriebsbuch ist jederzeit einsichtbar an der Brandmeldezentrale 

ngsvertrag mit einer VdS-anerkannten Fachfirma abzuschließen. Bei einer 
rhöhten Anzahl von Fehlalarmen durch mangelhafte Wartung oder fehlerhafter 

randmelder abgeschaltet werden, hat der Betreiber der 
randmeldeanlage sicherzustellen, dass die jeweiligen Überwachungs- und Sicherungs-

ie
-

Kostenersatz und Entgelte

Die Kosten, die dem Landkr
F
von Fehlalarmen entstehen, können dem Betreiber der Brandmeldeanlage gemäß den 
geltenden Satzungen in Rechnung gestellt. Es ist für die Pflicht zum Kostenersatz unerheb
lich, ob ggf. Dritte den Alarm vorsätzlich oder fahrlässig verursacht haben. 

eis Verden durch die Inanspruchnahme der Rettungs- und 
euerwehrleitstelle bzw. der Stadt/Gemeinde durch den Einsatz der Feuerwehr aufgrund 

-
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11. Sonstige Bedingungen

ehält sich vor, im Einzelfall abweichende Regelungen festzulegen, 
enn feuerwehrtaktische oder technische Bedingungen dies erfordern oder es aus 

Der Landkreis Verden b
w
Gründen des vorbeugenden Brandschutzes erforderlich ist. 

12. Adressen

12.1 Landkreis 
F

Verden
achdienst Ordnung und Verkehr 

 Fragen 
! zur Tätigkeit und Verantwortung des Konzessionärs 

n Brandmeldeanlagen/Übertragungseinrichtungen 

dschau – Brandschutzprüferin, Frau Uhlenkamp - 

362

ragen
 ! zum Betrieb von Brandmeldeanlagen 

eanlage
nd Brandmelderlageplänen 

dschau – Brandschutzprüfer, Herr tom Felde - 

15

agen
zur Errichtung, Projektierung sowie zum Brandmeldekonzept von Brandmeldeanlagen 

g der Brandmeldeanlage 

en

uerwehrleitstelle - 

 ! Entgegennahme der Brandmeldungen 
uständigen Feuerwehr 

ldeanlage/Übertragungseinrichtung

Lindhooper Str. 67
27283 Verden (Aller) 
Tel.: 04231 15-944 
Fax: 04231 15-949 

Ansprechpartner für
 
 ! Anträge zum Anschluss vo

12.2 Landkreis Verden 
Fachdienst Ordnung und Verkehr 
Hauptamtliche Bran
Adresse wie 12.1 
Tel.: 04231 15-362 
Fax: 04231 15-10-

Ansprechpartnerin für F

 ! zur Abnahme der Brandmeld
 ! zur Gestaltung von Feuerwehrplänen u

12.3 Landkreis Verden 
Fachdienst Ordnung und Verkehr
Hauptamtliche Bran
Adresse wie 12.1 
Tel.: 04231 15-315 
Fax: 04231 15-103

Ansprechpartner für Fr
 !
 ! zum Überwachungsumfan
 ! zur Ausführung im Baugenehmigungsverfahren geforderter BMA-Elemente wie 

FSK,FSE.

12.4 Landkreis Verd
Fachdienst Ordnung und Verkehr 
- Rettungs- und Fe
Adresse wie 12.1 
Tel.: 04231 15-940 
Fax: 04231 15-949

Ansprechpartner für

 ! Alarmierung der z
 ! Mitteilung bei Arbeiten an der Brandme
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12.5 Bosch-Telecom GmbH 
Vertriebsstelle Bremen 
Otto-Lilienthal-Str. 8 
28199 Bremen 
Tel.: 0421 5494-302 
Fax: 0421 5494-

Ansprechpartner für 
 !

135

Einrichtung von Übertragungseinrichtungen 

n der zuständigen Ansprechpartner bei der Feuerwehr sind bei den Ordnungs-
mtern der Städte und Gemeinden zu erfragen. 

Bezug von Zylinderschloss für Torschlösser 
rschloss für Feuerwehrschlüsselkasten 

12.6 Feuerwehr 

Die Adresse
ä

Ansprechpartner für 
 !
 ! Bezug von Zylinde



Anlage 1
Brandmeldeanlage - Technische Regeln

Nachfolgend werden die in den „Bedingungen für den Anschluss von Brandmeldeanlagen an die 
Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen des Landkreises Verden“ erwähnten Technischen 
Regeln aufgeführt. Bei der Projektierung und Errichtung von Brandmeldeanlagen sind die 
Technischen Regeln jeweils in ihrer gültigen Fassung anzuwenden. Die nachfolgende Liste 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

DIN 4066 Hinweisschilder für den Brandschutz 

DIN 14 034 Teile 1 - 7 Grafische Symbole für das Feuerwehrwesen 

DIN 14 090 Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken 

DIN 14 095 Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen 

DIN 14 623 Orientierungsschilder für automatische Brandmelder 

DIN 14 651 Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder) D zur Verwen-
dung in trockenen Räumen 

DIN 14 655 Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder) G zur 
Anwendung in trockenen Räumen 

DIN 14 661 Feuerwehrwesen; Bedienfeld für Brandmeldeanlagen 

DIN 14 675 Brandmeldeanlagen; Aufbau 

DIN EN 54 Teile 1 - 11 Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen 

VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis zu 
1000 Volt 

DIN VDE 0833 Teil 1 u. 2 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall 

DIN VDE 0845 Teil 1 Schutz von Fernmeldeanlagen gegen Blitzeinwirkungen, 
statische Aufladungen und Überspannungen aus 
Starkstromanlagen; Maßnahmen gegen Überspannungen 

VdS 2095 Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen/Planung und 
Einbau

VdS 2105 Anforderungen an Feuerwehrschlüsselkästen, Richtlinien für 
mechanische Sicherungseinrichtungen 

VdS 2112 Anforderungen an Telefonwählgeräte 

VdS 2131 Verzeichnis der VdS-anerkannten Errichterfirmen für 
Brandmeldeanlagen

VdS 2139 Verzeichnis der anerkannten Schlüsselkästen und Adapter 



        



     

Anlage 2             
                  



Anlage 3

Revision der Übertragungseinrichtungen (Hauptmelder) von Brandmeldeanlagen 

Die in Anlage 1 der Bedingungen für den Anschluss von Brandmeldeanlagen an die Über-
tragungsanlage für Gefahrenmeldungen genannten Bestimmungen schreiben regelmäßige 
Inspektionen und Wartungen der Brandmeldeanlagen (BMA) vor. 

Im Rahmen dieser Maßnahmen kann es erforderlich werden, auch die Ansteuerung der Über-
tragungseinrichtung (ÜE) sowie den Übertragungsweg zur Übertragungsanlage für Gefahren-
meldungen (ÜAG) der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (Leitstelle) zu überprüfen. 

Um ein Ausrücken der Feuerwehr und damit Kosten für den Verursacher des Falschalarms zu 
vermeiden, wird die jeweilige ÜE seitens der Leitstelle „in Revision“ geschaltet, d. h. von der 
weiteren Meldungsbearbeitung ausgenommen. 

Da die Revisionsschaltung einer ÜE weitreichende rechtliche oder organisatorische 
Konsequenzen für den Betreiber der BMA und das mit der Instandhaltung beauftragte 
Unternehmen (Instandhalter) sowie für die Feuerwehr und den Konzessionär der ÜAG hat, 
dürfen nur solche Instandhalter die Revision beantragen, die dazu durch den Konzessionär der 
ÜAG autorisiert sind. 

Der Antrag auf Zulassung als autorisierter Instandhalter ist formlos an den Konzessionär der 
ÜAG zu richten: 

Firma Bosch-Telecom GmbH, Vertriebsstelle Bremen, 
Otto-Lilienthal-Str. 8, 28149 Bremen. 

Bei Widersprüchen sollte der Landkreis Verden – Fachdienst Ordnung und Verkehr -, 
Lindhooper Straße 67, 27283 Verden (Aller), informiert werden. 

Zwischen der Feuerwehr und dem Konzessionär der ÜAG wurde folgendes Verfahren der 
Revision von ÜE vereinbart: 

1. Arbeiten an der BMA oder an der ÜE, die das Abschalten der ÜE oder das Auslösen der 
ÜE zur Probe („Revisionsalarm“) erforderlich machen, sind der Leitstelle schriftlich vorher 
bekannt zu machen und dürfen erst durchgeführt werden, wenn die Revisionsschaltung 
durch die Leitstelle bestätigt wurde. 

Da die Leitstelle ständig besetzt ist, können Termine zu jeder Tages- und Nachtzeit 
realisiert werden. 

2. Das durch den Betreiber der BMA oder den Instandhalter der BMA einzuhaltende 
Verfahren unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Dauer der Revisionsschaltung: 

2.1 Langfristige Revision

Eine langfristige Revision liegt vor, wenn eine ÜE für mehr als zehn Minuten in Revision 
geschaltet werden muss. 

2.1.1 Eine langfristige Revision ist der Leitstelle vor Beginn der Arbeitszeiten durch den 
Betreiber der BMA schriftlich, ggf. auch per Telefax, bekannt zu geben: 



Anschrift:

Landkreis Verden 
Fachdienst Ordnung und Verkehr 
- Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - 
Lindhooper Str. 67 
27283 Verden (Aller) 
Telefax: 04231 15-949 

Die Mitteilung muss enthalten: 

 ! Objekt

 ! ÜE-Nummer

 ! Instandhalter, d. h. das mit der Instandhaltung der BMA beauftragte Unternehmen: 
- Firmenname 
- Name der Elektrofachkraft, welche die Arbeiten an der BMA während der Revision 
verantwortlich für den Instandhalter durchführt 

 ! Datum der geplanten Revision, Uhrzeit (sofern bekannt) 

 ! Betreiber der BMA, d. h. die juristische Person, die verantwortlich ist für den Betrieb der 
BMA und die Befugnis hat, während der Abschaltung der ÜE bzw. der BMA 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer Brandmeldung anzuordnen 

 ! Name

 ! Unterschrift (lesbar), auch bei Telefax 

2.1.2 Unmittelbar vor Beginn der Revision teilt die im Ankündigungsschreiben genannte Elektro-
fachkraft des Instandhalters der Leitstelle unter Telefon (0 42 31) 15-9 40 den Beginn der 
Arbeiten mit. Sie nennt die Daten des Ankündigungsschreibens und teilt zudem mit: 

a) Maximale Dauer der Revision 
b) Telefonnummer, unter der sie während der Revision zu erreichen ist 

Der Disponent nimmt die Revisionsschaltung unverzüglich (d. h. sobald es die Einsatz-
bearbeitung zulässt) vor.

2.1.3 Der Betreiber der BMA hat während der Revisionsschaltung der ÜE sicherzustellen, dass 
ein an der BMZ angezeigter Feueralarm unverzüglich auf andere Weise (z. B. 
Fernsprecher) zur Leitstelle übermittelt wird. 

2.1.4 Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten teilt die Elektrofachkraft der Leitstelle das Ende 
der Arbeiten mit. Sie bittet um Aufhebung der Revision. 

Die Leitstelle hebt dann die Revision auf. 

Die Leitstelle ist angewiesen, spätestens nach Ablauf der telefonisch mitgeteilten Dauer 
der Revision die ÜE wieder in Betrieb zu nehmen. Dies entbindet die Elektrofachkraft 
jedoch nicht von der Pflicht zur telefonischen Benachrichtigung. 



2.2 Kurzzeitige Revision

Eine kurzzeitige Revision liegt vor, wenn eine ÜE für max. 10 Minuten in Revision 
geschaltet wird, wobei davon ausgegangen wird, dass diese Zeit bei den im Rahmen der 
regelmäßigen Wartung anfallenden Arbeiten in der Regel erheblich unterschritten wird. 

2.2.1 Eine kurzzeitige Revision ist der Leitstelle vor Beginn der Arbeiten durch den Instandhalter 
der BMA bzw. durch die für ihn tätige Elektrofachkraft telefonisch unter der Nummer 
(0 42 31) 15-9 40 bekannt zu geben. 

Die Mitteilung muss enthalten: 

- Objekt 

- ÜE-Nummer 

 - Instandhalter, d. h. das mit der Instandhaltung der BMA beauftragte Unternehmen: 
 - Firmenname 
 - Name der Elektrofachkraft, welche die Arbeiten an der BMA während der Revision 
  verantwortlich für den Instandhalter durchführt 
 - die Telefonnummer, unter der die Fachkraft während der Revision zu erreichen ist 

 Die Leitstelle nimmt die Revisionsschaltung unverzüglich, d. h. sobald es die 
Einsatzbearbeitung zulässt, vor.

2.2.2 Die Elektrofachkraft hat während der Revisionsschaltung der ÜE sicherzustellen, dass ein 
an der BMZ angezeigter Feueralarm unverzüglich auf andere Weise (z. B. Telefon) zur 
Leitstelle übermittelt wird. 

2.2.3 Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten teilt die Elektrofachkraft der Leitstelle 
telefonisch das Ende der Arbeiten mit. 

Sie nennt das Objekt, die ÜE-Nummer und bittet um Aufhebung der Revision. Die 
Leitstelle hebt dann die Revision auf. 

Die Leitstelle ist angewiesen, spätestens nach Ablauf der telefonisch mitgeteilten Dauer 
der Revision die ÜE wieder in Betrieb zu nehmen. Dies entbindet die Elektrofachkraft 
jedoch nicht von der Pflicht zur telefonischen Benachrichtigung. 

3. Falschalarme, die aufgrund nicht vereinbarter bzw. nicht bestätigter Revision oder außer-
halb des vereinbarten Revisionszeitraumes erfolgen, werden dem Betreiber der BMA 
gem. Ziff. 10.2 der Bedingungen für den Anschluss von Brandmeldeanlagen in Rechnung 
gestellt.


